
  

 
 

                                                           
1 Notwendige Wiederherstellungsmaßnahmen: nur Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Wiederherstellungsverpflichtung aus gEHZ durchgeführt werden. Sonstige Maßnahmen 

zur Verbesserung des Erhaltungszustandes werden unter „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“ geführt! 

Maßnahmenblatt Nr. 3                    Heidewaldentwicklung durch Gehölzentnahme       Stand: 7/2012 

Natura 2000-Gebiete: 
 

DE 2328-354/2328-401 NSG Hahnheide   

Teilgebiet(e):   

LRT oder Arten 4030  

Schutzziel der Maßnahme: Entwicklung von Übergangszonen zum LRT 4030 

Konflikte oder 
Analyse/Bewertung: 

Die vorhandenen Heidebereiche sind sehr klein und werden durch den angrenzenden Gehölzbestand 
deutlich beeinflusst (für den LRT und seine Arten negative Veränderung des Kleinklimas durch lange 
Beschattung, längere Tauphasen, fehlende Abtrocknung) 

Maßnahme als: Priorität:  

notwendige Erhaltungs-
maßnahme / Wiederherstellungs-
maßnahme1 X 

Gem. 6.2.3.1  Sicherung des Heidevorkommens durch Verbesserung der Umgebungsflächen 
im Sinne einer kleinklimatischen Aufwertung (stärkere Besonnung), Verringerung der 
Nadelstreu durch gezielte Nadelholzentnahme im Umfeld der Heide bei Erhaltung eines 
lichten Laubholzschirmes 

1 

weitergehende Entwicklungs-
maßnahme  oder  
sonstige Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahme  

  Zeitpunkt Kostenschätzung Zuständigkeit Finanzierung 

s. Karte 3 Sukzessive  Maßnahme erfolgt im Rahmen 
der Bestandespflege 
 

SHLF  

     

     

Sonstiges:  


